
PTB, Arbeitsgruppe Spielgeräte                   24. Mai 2006  
 
Klarstellung zur herstellerabhängigen Freischaltung von Geldspielgeräten 

in Verbindung mit Überprüfungen gemäß § 7 SpielV 
 
Anfragen und bekannt gewordene Verlautbarungen in der letzten Zeit geben An-
lass zu einer Klarstellung in der Sache: 
 

(1) Die Überprüfung der Geldspielgeräte gemäß § 7 SpielV und die herstel-
lerabhängige Freischaltung sind unterschiedliche Dinge: Das erste ist eine 
gesetzlich festgelegte Maßnahme zum Spielerschutz und das zweite ist ei-
ne freiwillig von der Industrie eingeführte Produkteigenschaft.  

(2) Die Möglichkeit der automatischen Ab- oder Umschaltung von Geld-
spielgeräten nach einer bestimmten Zeit in Verbindung mit einer herstel-
lerabhängigen Freischaltung ist in der Spielverordnung nicht geregelt, 
auch nicht in Verbindung mit der gemäß § 7 geforderten Überprüfung der 
Geräte nach jeweils zwei Jahren. Aus der Spielverordnung ist weder ein 
Gebot zur Einführung solcher Abschaltungen noch ein Verbot herzuleiten.  

(3) Es ist Aufgabe der PTB, im Rahmen des Zulassungsverfahrens festzustel-
len, ob vorgesehene automatische Abschaltungen im Widerspruch zu den 
in der Spielverordnung festgelegten Anforderungen an Spielgeräte stehen 
(Details dazu : Technischen Richtlinie für Geldspielgeräte, Punkt 1.14 auf 
Seite 8)  Es ist nicht Aufgabe der PTB, über wirtschaftliche Vorteile oder 
Nachteile einer betroffenen Seite zu urteilen. 

(4) Die gemäß § 7 SpielV tätigen Sachverständigen oder die zugelassenen 
Stellen haben die Aufgabe, die Konformität der aufgestellten Spielgeräte 
mit der Bauart zu überprüfen. Das setzt die Funktionsfähigkeit der zu ü-
berprüfenden Geräte voraus. Für ggf. erforderlich Freischaltungen von 
Geldspielgeräten hat der jeweilige Auftraggeber der Überprüfung zu sor-
gen.  

(5) In der Spielverordnung ist eine Überprüfungspflicht nach jeweils 2 Jahren 
vorgeschrieben. Hier gibt es keine verlängernden Karenzzeiten, die even-
tuell mit herstellerabhängigen Abschaltfristen begründet werden. Nach 
zwei Jahren Laufzeit muss der Aufsteller das Gerät (vorübergehend) aus 
der gewerblichen Nutzung nehmen, falls keine Überprüfung stattgefunden 
hat. Die in der Technischen Richtlinie der PTB geforderten zusätzlichen 
drei Monate berücksichtigen Fälle, wo die Überprüfung nicht rechtzeitig 
durchgeführt werden kann. Der Aufsteller kann in diesem Fall dem Über-
prüfer noch für weitere drei Monate ein funktionsfähiges Gerät vorstellen. 


